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„Artenschutzvollzug ist zum Erfolg verpflichtet“ (Hans Walter Louis)



1. Sand- und Kiesgruben
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Natur auf Zeit  Sekundärlebensräume für Pionieramphibien (Kreuzkröte, Wechselkröte) 
neben Deponien, Truppenübungsplätzen, Industriebrachen



Sand- und Kiesgruben: Produktionsstandsorte, die Lebensqualität produzieren
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Sand-, Ton- und Kiesgruben sind 
wichtige Sekundärlebensräume für
eine Vielzahl von Tier- und 
Pflanzenarten, insbesondere auch 
für Pionieramphibien deren 
Primärlebensräume (Flussauen) 
weitgehend verschwunden oder 
durch Nutzung entwertet sind. 

Lebensraumansprüche:
• Vegetationsarmut
• möglichst wenige Großlibellen
• keine Fische 
• keine Molche
• Flachwasserzonen
• sonnig

Diese Ansprüche erfordern eine 
jährliche Änderung der Struktur.
Möglich ist diese nur durch Nutzung 
(Abbauprozesse).

Natur auf Zeit



Kiesgrube Bilder
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Amphibien
in Kiestagebauen
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Verbreitung
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• KK:   atlantische Art, iberische Halbinsel bis Baltikum, in Deutschland Überschneidung mit Verbreitung der WK
• WK: kontinentale Art, Mitteleuropa bis Sibirien

nach D. Glandt nach D. Glandt



1. Arten    Kreuzkröte (Epidalea calamita)
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• Name und Erkennungsmerkmal: gelber Strich 
auf Kreuz Rücken, schon bei 
Metamorphlingen

• Kehle w weißlich, m bläulich
• m: Schallblase Ausstülpung des Kehlsackes,
• Brunftschwielen beim Männchen
• Laufen wie Maus, kann nicht Springen 



Kreuzkröte Nachweismethoden
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1. Akustik - ab Ende April warme, möglichst feuchte Nächte 
2. Laichschnüre
3. Larven
4. Metamorphlinge 
5. Jungkröten in Verstecken in Gewässernähe
6. Nächtliches Absuchen von Winterquartierflächen im Oktober
7.    Amphibienleiteinrichtungen
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1. Arten    Wechselkröte  (Bufotes viridis) 
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Weibchen

• kontinentale Art
• „Tarnanzug“ Färbung
• Bauch hell mit Flecken
• Augen gelb-grünlich
• Junglarven klein und schwarz wie KK
• „Papageienschnabel“ wie bei Pelobates
• Unterseite vorn hell, hinten dunkel gut 

abgesetzt
• Kehl-Schallblase (weißlich)  beim Männchen



Schutzstatus
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Besonders und streng geschützt durch Listung in Anhang IV der FFH-Richtlinie



Rote Liste (Gefährdungsgrad)
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Wechselkröte und 
Kreuzkröte

Rote Liste M-V 1991
• Kategorie 2 
• Stark gefährdet
• Nicht mehr aktuell, heute 

deutlich dramatischere 
Situation

Rote Liste BRD 2020
• Kategorie 2 von 3 (2009)
• Stark gefährdet
• Mit am stärksten 

gefährdete Amphibien-
Arten, 

• WK mit lokalen 
Aussterbeprozessen

• Naturschutzmaßnahmen 
für beide Arten 
erforderlich !!! 



                            Bonn 19.11.2022      Mandy Brügmann, Falk Ortlieb, Bernd Presch  

• Die Wechselkröte zählt „zu den am stärksten rückläufigen und gefährdeten Amphibienarten Deutschlands mit              

verbreiteten lokalen oder regionalen Aussterbeprozessen“ (BFN 2020). 

• Aufgrund der aktuellen Bewertung der Bestandssituation von „mäßig häufig“ zu „selten“ wurde die Wechselkröte 

im Vergleich zu der Roten Liste 2009 von „gefährdet“ zu „stark gefährdet“ hochgestuft.

• Auch die Einstufung der Kreuzkröte wurde von der Kategorie „Vorwarnliste“ auf „stark gefährdet“ verschärft. 

Grund dafür ist die deutlich verschlechterte Bestandssituation, kurzfristig als auch langfristig.

• Deutschland ist in hohem Maße verantwortlich für die weltweite Erhaltung der Art 

     (10-30 % des Gesamtareals; > 30 % der Population, Zentrum des Verbreitungsgebietes). 
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2019

2013



Wechselkröte   Nachweise je Jahr
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Gliederung
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Gliederung
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Gefährdungsursachen
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• Erhalt der genetischen Vielfalt erfordert 500-1000 Exemplare 
     (Franklin 1980); bei unter 50 Exemplaren ist Aussterben durch  
     Inzucht wahrscheinlich (Frankham et al. 2014)
• Klimawandel: zu selten erforderliche Wasserstände in 

Reproduktionszeit.
• Nach Zahn, Pellkofer und Spät (2020) ist nach 7 Jahren ohne 

Reproduktion mit Aussterben der lokalen Population zu 
rechnen

Dr. Andreas Zahn Fachtagung WK Bonn 2022 

• Sukzession der Landlebensräume
• Reproduktionserfolg nur in frischen 

Gewässern
• Häufiges Ablaichen in ungeeigneten 

Gewässern 
• Klimawandel – Reproduktionserfolg zu 

selten
• Verlassen der Laichgewässer bei 

Trockenheit problematisch

• Konflikt mit Nutzungen
• Fehlen frischer Habitate
• Nichtbeachtung der Ansprüche der 

Abgrabungsamphibien bei Umnutzungen



   

U

Mögliche Ursachen für den Verlust an Areal und 
Populationen der Arten WK und KK
 
• Verluste durch fehlende Neuaufschlüsse/bauliche Aktivitäten z.B. 

Autobahnbau, Gewerbegebietserschließung
• Sukzession bestehender Habitate
• Verlust von Gewässern durch Trockenheit/Grundwasserabsenkung
• Überbauung/Umnutzung von Habitaten
• Verluste durch Änderung der Art der Nutzung von Kies- und 

Sandlagerstätten (90-ziger Jahre)
• Verluste wegen mangelnder Beachtung der Naturschutzziele im Rahmen 

bergbaulichen Aktivitäten
• Unzureichende Beachtung der Anforderungen der Arten bei Aufgabe der 

bergbaulichen oder militärischen Nutzung
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Handeln ist unverzichtbar! 
Ohne Aufschub!
Wie kann dem Aussterben entgegengewirkt werden?
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1. umfassende Bestandsanalyse
2. Beachtung der Arten in allen bergrechtlichen Planungsschritten

3. Gutachterliche Einbeziehung des LFA in behördliche Entscheidungsprozesse insbesondere beim Hauptbetriebsplan  
4. Artenhilfsprogramm mit Koordinationsstelle beim LUNG 
      oder Verband

Folie Oliver Fox
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                  Artenhilfsprogramme 
                                                                                        
                                                             für beide Arten sind verpflichtend durch Länder zu erstellen !     (Na in Roter Liste BRD)

• Sensibilisierung der wichtigen Akteure z.B. durch Aktualisierung der Roten Liste, 
Öffentlichkeitsarbeit

• Schaffung einer Koordinatorenstelle beim LUNG oder Verband
• Zusammenfassung aller Verbreitungsinformationen (LUNG/NABU)
• Anweisung der obersten Behörde, sämtliche Daten, die im Rahmen von Verfahren mit 

staatlichen Geldern gewonnen werden, an Koordinator zu überstellen
• Organisation der Überwachung des Reproduktiosgeschehens an allen bekannten 

Vermehrungsstätten z.B. durch Netz von örtlich verantwortlichen Überwachern
• Klärung der Möglichkeit des Zugangs für Monitoring in Abbauflächen und Spülflächen für 

Überwacher
• Verbesserung der Zusammenarbeit mit Bergbaubetreibern 
• Erarbeitung und Implementierung spezifischer Mindestanforderungen für den aktiven 

Bergbau (ökologische Baubegleitung als kontinuierlicher Prozess, Habitatoptimierung als 
Kompensation für unvermeidbare Tierverluste)

• Änderung der Monitoringanforderungen für KK und WK (3 Untersuchungsjahre/Bericht, 
Beobachtung der Überwinterungsgebiete im Oktober)

• Kritische Prüfung sämtlicher Projekte zu Nutzungsartenänderungen von Bergbauflächen, 
Spülflächen und militärischen Flächen



Artenschutzrechtliche Begleitung der bergbaulichen Nutzung durch die UNB
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1. Qualifizierte Bestandsaufnahme der besonders geschützten Arten
1. Auswertung der LUNG- und NABU LFA Daten
2. Diese dienen als Grundlage für Untersuchungsschwerpunkte

2. Ermittlung von Konflikten
1. Wo sollen wann Abbauhandlungen, Transporte, Aufschüttungen realisiert werden ?
2. Wo sind die essenziellen Teillebensräume (Laichgewässer, Verstecke, Wanderkorridore angeordnet
3. Prüfung auf Überschneidungen

3. Minimierung von Konflikten (Vermeidung Verstoß gegen Verletzungs- und Tötungsverbot)
1. Durch räumliche Verlagerung der Produktionsbereiche 
2. Durch zeitliche Änderungen der Nutzungsbereiche 
3. Durch rechtzeitige Beseitigung/Verlagerung ungünstig gelegener Habitatelemente z.B. Tümpel verschütten
4. Vorausschauend handeln (Wie können die Nutzungen im Folgejahr entzerrt werden?)

4. Förderung der Abgrabungsamphibien
1. Habitatelemente (Steinhaufen, Holz, Wurzelhaufen, Tümpel) an konfliktarmen Grubenbereichen schaffen
2. Regelmäßig Tümpel anlegen und neu schaffen, alte Gewässer beseitigen, Sukzession aufhalten

• Zeitaufwand für die erforderlichen Maßnahmen nicht gering (zumindest am Anfang)  
• Die dargestellten Entscheidungen überfordern Personalumfang der UNB
• Daher prüfen, inwieweit Verpflichtung zur ökologischen Baubegleitung rechtlich möglich
• Landesfachausschuss Feldherpetologie und Ichthyofaunistik bietet Unterstützung an



         



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit            weitere Informationen:    www.abgrabungsamphibien.de
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